
Dritte Ordnung 
zur Änderung der Ordnung 

 für die Bachelorprüfung im Studiengang Geophysik 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 25. Juni 2007 

vom 7. August 2012 
 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV 
NW S. 474), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (GV. NRW, S. 90), hat die 
Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Ordnung für die Bachelorprüfung im Studiengang Geophysik an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster vom 25. Juni 2007 (AB Uni 18/2007), zuletzt geändert durch die Zweite 
Änderungsordnung vom 14. März 2011 (AB Uni 6/2011, S. 456) wird wie folgt geändert: 
 

1. § 10 Absatz 5 erhält folgenden Inhalt: 
 
(5) Die Teilnahme an jeder prüfungsrelevanten Leistung und nicht prüfungsrelevanten Studienleistung 
setzt die vorherige Anmeldung voraus. Die Fristen für die Anmeldung werden zentral durch Aushang 
oder auf elektronischem Wege bekannt gemacht. Die Anmeldung  erfolgt auf elektronischem Wege 
durch die/den Studierende/n. Erfolgte Anmeldungen können innerhalb der Frist gemäß Satz 2 ohne 
Angabe von Gründen schriftlich oder elektronisch beim Prüfungsamt zurückgenommen werden 
(Abmeldung). Werden Veranstaltungen/Module von anderen Fächern angeboten, können abweichende 
Fristen für die An- und Abmeldung gelten; Näheres regelt die Modulbeschreibung. 
 
 

2. § 11 Absatz 4 erhält folgenden Inhalt: 
 
(4) 1Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind so zu begrenzen, dass der 
Bearbeitungsaufwand von 12 LP (360 Stunden) eingehalten werden kann. 2Das Prüfungsamt legt als 
Regel bei Ausgabe der Arbeit eine Bearbeitungsfrist von 12 Wochen fest. 3Liegen schwerwiegende 
Gründe vor, die eine Bearbeitung der Bachelorarbeit erheblich erschweren oder unmöglich machen, 
kann die Bearbeitungsfrist auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten entsprechend verlängert werden. 
4Schwerwiegende Gründe in diesem Sinne können insbesondere eine akute Erkrankung der 
Kandidatin/des Kandidaten oder unabänderliche technische Gründe sein. 5Ferner kommen als 
schwerwiegende Gründe in Betracht die Notwendigkeit der Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter 
von zwölf Jahren oder die Notwendigkeit der Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegatten, der 
eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie 
Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig 
ist. 6Über die Verlängerung gemäß Satz 3 entscheidet die Studiendekanin/der Studiendekan. 7Auf 
Verlangen der Studiendekanin/des Studiendekans hat die Kandidatin/der Kandidat das Vorliegen 
eines schwerwiegenden Grundes (ggf. durch amtsärztliches Attest) nachzuweisen. 8Statt eine 
Verlängerung der Bearbeitungsfrist zu gewähren, kann die Studiendekanin/der Studiendekan in den 
Fällen des Satz 3 auch ein neues Thema für die Bachelorarbeit vergeben, wenn die Kandidatin/der 
Kandidat die Bachelorarbeit insgesamt länger als sechs Monate nicht bearbeiten konnte. 9In diesem 
Fall gilt die Vergabe eines neuen Themas nicht als Wiederholung i.S.v. § 15 Absatz 3. 10Das Thema der 
Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. 11§ 14a bleibt unberührt.  
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3. § 15 Absatz 2 erhält folgenden Inhalt: 

 
(2) Für das Bestehen der prüfungsrelevanten schriftlichen Klausuren in den Modulen `Physik I´, `Physik 
II´ und `Physik III´ stehen den Studierenden jeweils vier Versuche zur Verfügung. Für das Bestehen der 
weiteren prüfungsrelevanten Leistungen mit Ausnahme der Bachelorarbeit stehen jeweils maximal drei 
Versuche zur Verfügung. Wenn der erste Versuch zum frühest möglichen Zeitpunkt im Rahmen des 
empfohlenen Regel-Studienaufbaus erfolgte, kann zur Verbesserung der Note die Prüfung einmal zum 
nächsten auf den ersten Versuch angesetzten Prüfungstermin wiederholt werden, sofern die 
Modulbeschreibung dies nicht explizit ausschließt. Die bessere der beiden Noten wird gewertet. Ist 
eine prüfungsrelevante Leistung eines Moduls nach Ausschöpfung der für sie zur Verfügung stehenden 
Anzahl von Versuchen nicht bestanden, ist  das Modul insgesamt endgültig nicht bestanden. 
 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung tritt am 1. Juli 2012 in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die im Studiengang 
BSc Geophysik eingeschrieben sind und werden.  
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Physik der 
Westfälischen Wilhelms-Universität vom 27. Juni 2012. 
 
 
Münster, den 7. August 2012    Die Rektorin 
       In Vertretung 
 
 
 
       Dr. Marianne Ravenstein 
       (Prorektorin für Lehre und  
       studentische Angelegenheiten)  
________________________________________________________________________ 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von 
Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit 
verkündet. 
 
Münster, den 7. August 2012    Die Rektorin 
       In Vertretung 
 
 
 
       Dr. Marianne Ravenstein 
       (Prorektorin für Lehre und  
       studentische Angelegenheiten)  
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